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Antrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Verena Os-
gyan, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Katharina Schulze, Gisela 
Sengl, Dr. Sepp Dürr, Jürgen Mistol und Fraktion (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Gemeinnützigkeit für Freifunkinitiativen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich für die Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit nicht kommerziell orientierter Freifunkinitiativen und 
anderer bürgerschaftlicher Initiativen zum Ausbau freier WLAN-Netze 
stark zu machen.  

Dazu soll die Staatsregierung in Abstimmung mit den anderen Län-
dern im Rahmen einer Bundesratsinitiative eine dahingehende Ände-
rung von § 52 Abs. 2 Satz 1 der Abgabenordnung (AO) einbringen. 
Unbeschadet davon wird die Staatsregierung weiterhin aufgefordert, 
genannten Initiativen im Freistaat Bayern gem. § 52 Abs. 1 i.V.m.  
§ 52 Abs. 2 Satz 2 AO die Gemeinnützigkeit zuzuerkennen, soweit die 
entsprechenden formalen Voraussetzungen gegeben sind. 

 

 

Begründung: 

Freifunk-Initiativen treiben mit großem Engagement den Ausbau freier 
und frei zugänglicher Netze im Freistaat Bayern für die Allgemeinheit 
voran. Dabei stoßen sie jedoch immer wieder auf Probleme mit den 
zuständigen Finanzbehörden, indem ihnen die Gemeinnützigkeit nicht 
zuerkannt wird. Der Großteil der Freifunkinitiativen verfolgt jedoch kei-
nerlei kommerzielle Interessen, vielmehr wird oft auch Bildungsarbeit 
in den Bereichen Medienkompetenz und Verständnis für IT-Zusam-
menhänge geleistet. Doch auch wenn Freifunkinitiativen nicht schon 
dadurch die Förderung der Bildung oder eines anderen Katalog-
zwecks im Sinne von § 52 Abs. 2 Satz 1 AO erfüllen, ist ihr Zweck 
dennoch die selbstlose Förderung der „Allgemeinheit auf materiellem, 
geistigem oder sittlichem Gebiet“. Gemäß § 52 Abs. 2 Satz 2 AO lässt 
dieser Zweck eine Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch die Fi-
nanzbehörden der Länder ausdrücklich zu. Auch der Freistaat Bayern 
sollte die Zeichen der Zeit erkennen und die selbstlose Förderung frei 
zugänglicher Netze in diesem Sinne als gemeinnütziges Engagement 
anerkennen. 

Zeitgleich benötigt § 52 Abs. 2 Satz 1 AO eine zeitgemäße Anpas-
sung. Über eine Bundesratsinitiative und die Koordination dieser mit 
den anderen Ländern soll sichergestellt werden, dass die Katalog-
zwecke des § 52 Abs. 2 Satz 1 AO entsprechend erweitert werden. 
So kann nicht nur im Freistaat, sondern im gesamten Bundesgebiet, 
Rechtssicherheit für Freifunk-Initiativen geschaffen werden, die viel 
Zeit und eigene Ressourcen in den Aufbau freier Netze investieren. 
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und 
Finanzfragen 

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Ludwig Hartmann, Verena Osgyan u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/14421 

Gemeinnützigkeit für Freifunkinitiativen 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung in folgender Fassung: 

„Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Aus-

schuss für Staatshaushalt und Finanzen über die 
Anerkennung der Gemeinnützigkeit für Freifunk-
Initiativen zu berichten.  

Dabei ist insbesondere auf folgende Fragen ein-
zugehen:  

 Wie handhabt die Finanzverwaltung des Frei-
staates derzeit die Anerkennung der Gemein-
nützigkeit von Freifunk-Initiativen und anderer 
bürgerschaftlicher Initiativen zum Ausbau 
freier WLAN-Netze? 
 

 Strebt die Staatsregierung eine einheitliche 
Behandlung der Initiativen bei der Anerken-
nung der Gemeinnützigkeit an?  
 

 Welche Bund-Länder-Vereinbarungen gibt es 
hinsichtlich der Gemeinnützigkeit von Frei-
funk-Initiativen? 
 

 Wie positioniert sich die Staatsregierung zu 
der angekündigten Bundesratsinitiative des 
Landes Nordrhein-Westfalen zur Gemein-
nützigkeit von Freifunk und wie steht sie einer 
Änderung der Abgabenordnung in diesem 
Sinne gegenüber? 
 

 Inwieweit hält die Staatsregierung die Privile-
gierung von Amateurfunk im Sinne von § 52 
Abs. 2 Nr. 23 AO für sinnvoll, jedoch nicht die 
von Freifunk?“ 

 

Berichterstatter: Thomas Mütze 
Mitberichterstatter: Wolfgang Fackler 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für 
Staatshaushalt und Finanzfragen federfüh-
rend zugewiesen. Der Ausschuss für Wirt-
schaft und Medien, Infrastruktur, Bau und 
Verkehr, Energie und Technologie hat den 
Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den An-
trag in seiner 137. Sitzung am  
7. Dezember 2016 beraten und e i n -
s t im m i g  in der in I. enthaltenen Fassung 
Zustimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Wirtschaft und Medien, 
Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie 
und Technologie hat den Antrag in seiner 
59. Sitzung am 2. Februar 2017 mitberaten 
und e i n s t im m i g  der Beschlussempfeh-
lung des federführenden Ausschusses zu-
gestimmt. 

Peter Winter 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 
Verena Osgyan, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Katharina Schulze, 
Gisela Sengl, Dr. Sepp Dürr, Jürgen Mistol und Fraktion (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/14421, 17/15489 

Gemeinnützigkeit von Freifunk-Initiativen 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Ausschuss für Staats-
haushalt und Finanzfragen über die Anerkennung der Gemeinnützig-
keit für Freifunk-Initiativen zu berichten.  

Dabei ist insbesondere auf folgende Fragen einzugehen:  

─ Wie handhabt die Finanzverwaltung des Freistaates derzeit die 
Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Freifunk-Initiativen und 
anderer bürgerschaftlicher Initiativen zum Ausbau freier WLAN-
Netze? 

─ Strebt die Staatsregierung eine einheitliche Behandlung der Initia-
tiven bei der Anerkennung der Gemeinnützigkeit an? 

─ Welche Bund-Länder-Vereinbarungen gibt es hinsichtlich der Ge-
meinnützigkeit von Freifunk-Initiativen? 

─ Wie positioniert sich die Staatsregierung zu der angekündigten 
Bundesratsinitiative des Landes Nordrhein-Westfalen zur Ge-
meinnützigkeit von Freifunk und wie steht sie einer Änderung der 
Abgabenordnung in diesem Sinne gegenüber? 

─ Inwieweit hält die Staatsregierung die Privilegierung von Amateur-
funk im Sinne von § 52 Abs. 2 Nr. 23 Abgabeordnung (AO) für 
sinnvoll, jedoch nicht die von Freifunk? 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe nun Tagesordnungspunkt 6 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich darauf hinweisen, dass der Aus­

schuss für Bundes­ und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen in sei­

ner gestrigen Sitzung die unter Nummer 1 bis 3 aufgeführten Subsidiaritätsangelegen­

heiten betreffend die Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer 

Berufsreglementierungen sowie die Gründung einer Agentur der Europäischen Union 

für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden und betreffend die Durch­

setzung der Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt und der Änderung der 

Richtlinie über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt­Informati­

onssystems beraten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundes­

rat auf Subsidiaritätsbedenken hinzuweisen und diese weiter dazu aufzufordern, dass 

diese Bedenken Eingang in den Beschluss des Bundesrates finden. Es sind dies die 

Drucksachen 17/15503 bis einschließlich 17/15505. Das Abstimmungsverhalten der 

Fraktionen können Sie der aufgelegten Liste entnehmen.

Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundla­

gen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende 

Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der 

SPD, der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Danke schön. 

Gegenstimmen? – Keine Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthal­

tungen. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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